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Stadtplanungsamt Kiel_, 21.04.2006 

1. Begründung Bebauungsplan Nr. 950 „Rathausstraße"

für das Baugebiet: Kiel-Mitte, östlich der Rathausstraße zwischen Waisenhofstraße 
und Kleiner Kuhberg 

1. Lage des Plangebietes / Planungsanlass / Planungsziel

1. 1 Lage des Plangebietes I Bestand

Das Plangebiet liegt in der Innenstadt am Rande der City von Kiel. Im Nordosten 
schließen sich die Bereiche der St. Nicolai Kirche und des Kieler Rathauses an, im Süd­
osten und Süden die Bereiche des Exerzierplatzes und der Ostseehalle. Der Geltungs­
bereich des B-Planes umfasst die Grundstücke Kleiner Kuhberg 36-40 sowie Rathaus­
straße 11 -15 . Das Baugrundstück ist - bis auf das baufällige, von der Rathausstraße 
zurückliegende Gebäude Rathausstraße Nr. 11 - unbebaut. Die Brache dient zur Zeit 
auf Teilflächen als Parkplatz. Im laufe_ der Zeit haben sich Sträucher- und Gehölzgrup­
pen gebildet. Das Grundstück stellt zur Zeit eine Lücke in der sonst geschlossenen 
Blockrandbebauung dar. 

1.2 Planungsanlass 

Für das Plangebiet besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 
Die Planungsgemeinschaft „Wohnen und Arbeiten am Rathausturm", vertreten durch 
den Geschäftsführer der Firma Conplan, beabsichtigt eine Neubebauung zu realisieren. 
Um die architektonische Qualität an diesem sensiblen und exponierten Standort zu si­
chern und um den Anwohnern in dem kleinteiligen und eng verzahnten Bereich die Mög­
lichkeit zu geben, an der Planung beteiligt zu werden, wird durch das Büro Zastrow + 
Zastrow ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB erstellt, der die 
Grundlage der Baugenehmigung und Baudurchführung dieses Projektes innerhalb einer 
bestimmten Frist bildet. Der Vorhabenträger wird die Planungsgemeinschaft „Wohnen 
und Arbeiten am Rathausturm" sein, die einen Durchführungsvertrag zum Erwerb und 
zur Bebauung des Grundstückes und Gestaltung der angrenzenden öffentlichen Ver­
kehrsflächen mit der Stadt Kiel abschließen wird. Grundlage des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans wird der mit der Stadt Kiel abgestimmte Vorhaben- und Erschlie­
ßungsplan (VEP) sein. Mit dem Beginn der Hochbauarbeiten rechnet die Planungsge­
meinschaft im Jahre 2006, eine Fertigstellung des Bauvorhabens ist für 2007 vorgese­
hen. 

1.3 Planungsziel 

Das übergeordnete Planungsziel ist es, den innerstädtisch bedeutsamen, lange Zeit 
brach liegenden Bereich neu zu beleben und städtebaulich aufzuwerten. Der Vorhaben­
bezogene Bebauungsplan stellt die Grundlage für die Realisierung zum hochwertigen 
Wohnen ergänzt durch Gastronomie inkl. Dienstleistungsnutzung dar. 

2. Städtebau
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2. 1 Hauptziele

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes soll die vorhandene städtebauliche 
Struktur gesichert und wieder vervollständigt werden. Dabei sollen die städtebaulichen 
Ziele, die von dem Stadtplanungsamt der Stadt Kiel im Rahmen des Auswahlverfahrens 
für das Plangebiet entwickelt wurden,·Berücksichtigung finden. 

Die städtebaulichen Vorgaben im Einzelnen 

- Schließung des Blockrandes Waisenhofstraße / Rathaustraße / Kleiner Kuhberg und
Wiederherstellung des wirksamen Straßenraumes Rathausstraße

- Berücksichtigung der Höhenentwicklung der bestehenden Gebäude entlang der
Rathausstraße und der Gefällesituation der Rathausstraße

- Besondere Betonung der Eckbebauung Rathausstraße / Kleiner Kuhberg:
durch Herausschieben des Baukörpers über die Bauflucht Kleiner Kuhberg hinaus
bis zur Bauflucht der Bebauung am Exerzierplatz und
durch Vermittlung der Gebäudehöhen der seitlich angrenzenden Bebauung

- Gestaltung der Freifläche um diesen Kopfbau unter Einbeziehung der vorhandenen
Niveauunterschiede und der Herstellung einer fußläufigen Verbindung im EG in
Querrichtung zur Rathausstraße

- Verbindung der Neubebauung an der Ecke Rathausstraße / Waisenhofstraße mit
dem Gebäude Waisenhofstraße Nr. 19.

2.2 Art und Maß der baulichen Nutzung, Geschossigkeit, Bauweise, Baulinien und 
Baugrenzen 

2. 2. 1 Al/gemeines Wohngebiet:
Um Läden, Gastronomie und Büronutzung sowie Anlagen für soziale Zwecke zu 
ermöglichen, wurde gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ,,Allgemeines 
Wohngebiet" als bauliche Nutzung für die Wohnbauflächen festgesetzt. 
Da es sich bei dem Vorhaben um ein Gebäude handelt, das überwiegend Wohnzwe­
cken dient, werden Nutzungen, die einen erheblichen Pkw- und Publikumsverkehr nach 
sich ziehen und das Wohnen im Gebäude stören, nicht zugelassen. Durch textliche 
Festsetzung werden die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzun­
gen ausgeschlossen. Diese sind: 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anla­
gen für Veranstaltungen sowie für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, 
Stätte für Kleintierhaltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftliche Ne­
benerwerbstellen, die Zulässigkeit von untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtun­
gen für die Kleintierhaltung nach § 19 BauNVO bleibt unberührt. 

2. 2. 2 Maß der baulichen Nutzung, Geschossigkeit:
Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Angabe der maximal zulässigen Grundfläche 
und Geschossigkeit sowie der Oberkante der Gebäudeteile in Bezug zur NN-Ebene 
festgesetzt. Für den Baubereich an der Ecke Kleiner Kuhberg / Rathausstraße ist eine 
Zahl von 6 Vollgeschossen + Staffelgeschoss festgesetzt, um dem städtebaulichen 
Wunsch einer Eckbetonung an dieser Stelle Rechnung zu tragen. 
Für den Bauteil, der dem Kleinen Kuhberg und dem angrenzenden 2-geschossigen 
Haus Kleiner Kuhberg Nr. 38 zugewandt ist, wird eine geringere Zahl von 4 Vollge­
schossen festgesetzt, da hier eine Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Gebäu­
dehöhen für städtebaulich richtig erachtet wird. 
Die Zahl der Vollgeschosse des Baubereiches entlang der Rathausstraße bis zur Stra­
ßenecke Waisenhofstraße ist in Anlehnung an die Zahl der Geschosse der gegenüber 
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liegenden Straßenseite mit 5 Geschossen festgesetzt. Die Stellplätze werden aus­
schließlich in zwei Tiefgaragen untergebracht. 
Der Entwurf orientiert sich an der vorhandenen Höhe und Geschossigkeit der umgeben­
den Blockrandbebauung. Dies führt zwangsläufig zu einer erheblichen Überschreitung
der überwerte der BauNVO für allgemeine Wohngebiete. Städtebaulich begründet ist 
dies durch den Wunsch, die ursprüngliche und historisch bedingte straßenbegleitende 
Bebauung an der Rathausstraße wieder herzustellen und einen ruhigen Wohninnenhof 
zu schaffen. Zudem werden die Frei- und Grünflächen des Baugrundstückes von Ne­
benanlagen (z. 8. Stellplätze) freigehalten, um die Aufenthaltsqualität und. die Begrü­
nung des Bereiches zu erhöhen. 

2.2.3 Bauweise, Baulinien und Baugrenzen: 
Da aus städtebaulichen Gründen zur Schließung des Straßenraumes der Rathausstra­
ße eine Bebauung auf der gesamten Länge des Abschnittes der Rathausstraße zwi­
schen Waisenhofstraße und Kleinem Kuhberg notwendig ist, wird die geschlossene 
Bauweise gern.§ 22 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. 
Das Baufeld ist definiert durch eine Baulinie zur Rathausstraße und durch Baulinien zum. 
Kleinen Kuhberg, der Waisenhofstraße und dem Innenhof. 
Die Festsetzung einer Baulinie zur Rathausstraße ist begründet durch die städtebauli­
che Absicht, den Straßer:iraum zu schließen und die Neubebauung somit der ortsübli­
chen Bebauungsstruktur anzupassen. 
Die festgesetzte Baugrenze am Kleinen Kuhberg, die ein Herausschieben der Bebau­
ung über die Bauflucht des Kleinen Kuhberg hinaus bis zur Bauflucht der Straße ,,Am 
Exer" zum Ziel hat, soll den Einmündungsbereiches des Kleinen Kuhberg in die Rat­
hausstraße städtebaulich hervorheben und akzentuieren. 
Die Überschreitung der Baulinie an der Rathausstraße wird zugelassen, da der hier vor­
gesehene Laubengang im 3. Geschoss nicht zu einer Verkehrsbeeinträchtigung führt 
und die klare bauliche Straßenbegrenzung erhalten bleibt. Die zugelassene Auskragung 
von Bauteilen im festgesetzten Bereich wird somit nicht zu einer Einengung des Stra­
ßenraumes führen. 
Außerdem sind in diesem Bereich besondere bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen 
Straßenlärm notwendig. Durch die Festsetzungen wird zugelassen, die Erschließungs­
flächen in Form eines allseitig geschlossenen, verglasten Laubengangbaukörpers vor 
der Fassade auskragen zu lassen, der einen Schallschutz für die dahinterliegenden Ein­
gangsbereich und die Wohnungen bewirkt. 

2. 2. 4 Ermittlung der Wohneinheiten / Nutzflächen
Durch die festgelegten Nutzungsmaße ergibt sich folgende, Vorhabenbezogene Anzahl 
von Wohnungseinheiten sowie Gewerbeflächen: 

Geschosswohnungen: 44WE 
Büro-, Gastronomieflächen: 460 m2 BGF 

2.3 Gestaltung 

Nach § 92 der Landesbauordnung werden folgende Festset;z:ungen zur äußeren Gestal­
tung des Gebäudes und des Gebäudeumfeldes getroffen: 
Die Gebäudetypologie entlang der Ostseite der Rathausstraße ist bisher geprägt durch 
Solitärbauten: das Opernhaus, die St. Nicolai-Kirche und den Kirchen-Kai. Der Neubau 
auf dem Baugrundstück des Geltungsbereiches bildet den Abschluss dieser Reihe. Alle 
Solitäre - außer der Kirche als dominant herausragender Baukörper- haben eine Dach­
ausbildung als Flachdach. 
Die Gebäude entlang der Straße Exerzierplatz westlich des Baugrundstückes haben 
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ebenfalls ein Flachdach. Um die Neubebauung in diese Gebäudetypologie einzupassen, 
wird für den gesamten Neubau als Dachform ein Flachdach festgesetzt. 

2.4 Grünflächen und Bepflanzungen 

Zwei der drei Bestandsbäume, die auf dem Baugrundstück stehen und zur Baumreihe 
entlang des Kleinen Kuhberg gehören, werden als zu erhalten festgesetzt. 
Weiterhin wird festgesetzt, dass drei Bestandsbäume, die auf dem Baufeld im Bereich 
Ecke Kleiner Kuhberg stehen und im Zuge der Baumaßnahme gefällt werden, durch 
Neuanpflanzungen ersetzt werden. 

3. Umweltprüfung

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtli­
chen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt, beschrieben und bewertet wurden. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung zeigt, dass die Planung im Hinblick auf die im Umweltbericht 
genannten Schutzgüter umweltverträglich ist und hierdurch keine Planänderungen notwendig 
wurden. 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung. 

4. Erschließung

Innere Erschließung/ GFL: 
Die Erschließung des Plangebietes für den PKW-Verkehr erfolgt über die Rathausstraße und 
die Waisenhofstraße. In beiden Straßen befindet sich je eine Einfahrt in je eine Tiefgarage. 
Eine Haltestelle für den ÖPNV befindet sich in der Rathausstraße. Die fußläufige Erschlie­
ßung erfolgt zusätzlich über den Kleinen Kuhberg. Um den Durchgang für Fußgänger zwi­
schen Rathausstraße und Kleiner Kuhberg auch bei Neubebauung weiterhin zu gewährleis­
ten, ist ein fußläufiger Durchgang im Erdgeschoss des Gebäudes vorgesehen. 

· 1m Zuge der Neubebauung wird eine Umgestaltung der unmittelbar angrenzenden Freiflä-
chen des Kleinen Kuhberg notwendig.
Die Neugestaltung ist dargestellt im Freiflächengestaltungsplan zum Bebauungsplan.

Ruhender Verkehr: 
Das Plangrundstück befindet sich im dicht bebauten Innenstadtbereich. Deshalb wird gern. 
§ 12 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass die notwendigen Stellplätze für das Bauvorhaben und
die dazu gehörigen Nebenanlagen nur im unterirdischen Garagengeschoss nachgewiesen
werden können. Weiterhin ist zugelassen, dass ein weiteres unterirdisches Garagenge­
schoss für die Stellplätze des Gebäudes Kleiner Kuhberg Nr. 36 sowie für das Bürogebäude
Kleiner Kuhberg 2-6 auf dem Plangrundstück errichtet wird. Für diesen Zweck wird das
Grundstück Kleiner Kuhberg Nr. 38 mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf­
genommen.
Damit ist gesichert, dass die rückwärtige Hoffläche im Geltungsbereich nicht mehr, wie bis­
her, als Stellplatzfläche genutzt wird. Das vorhandene Garagengebäude des Kleinen Kuh­
berg Nr. 36 wird abgerissen. Der Innenhofbereich erfährt dadurch die gewünschte städtebau­
liche Aufwertung.
Aufgrund der stark befahrenen umgebenden Straßen ist neben der lärmmindernden städte­
baulichen Ausrichtung auch im architektonischen Bereich auf die hohen Immissionswerte
reagiert worden (Laubengangerschließung zur Rathausstraße, Grundrissgestaltung etc.).
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Der Vorhabenträger hat die Wohnsituation hinsichtlich der Immissionssituation gutachterlich 
überprüfen lassen . Das Gutachten stellt bei Einhaltung der immissionsreduzierenden Maß­
nahmen eine Wohnverträglichkeit des Standortes fest. 

5. Bodenordnung

Die zur Durchführung des Bebauungsplanes erforderliche Neuordnung des Grund und Bo­
dens wird über einen Durchführungsvertrag zwischen der Grundstückseigentümerin Landes­
hauptstadt Kiel und der Planungsgemeinschaft GbR sowie durch private Grundstücksverein­
barungen zwischen der GbR und dem Eigentümer des Flurstücks 690 der Flur 16 der Ge­
markung Kiel (Waisenhofstraße) und Kleiner Kuhberg 38 sichergestellt. Das städtische Ge­
bäude Rathausstraße Nr. 11, welches sich in einem schlechten Bauzustand befindet und 
nicht erhaltenswert ist, ist seitens der Landeshauptstadt Kiel vor Baubeginn abzureißen. 
Hierzu sind frühzeitig die Mietverhältnisse zu kündigen und seitens der Stadt Ersatzwohnun­
gen bei Bedarf anzubieten. 

6. Flächen und Kostenangaben

6.1 Flächen 

Allgemeines Wohngebiet 
Verkehrsfläche 

Gesamtfläche B-Planbereich 

Flächenbilanzierung Neubauprojekt Rathausstraße 
- Wohnflächen inkl. Erschließungsflächen und Ge­

meinschaftsräume 
Büroflächen 

- Gastronomie

Bruttogeschossfläche (BGF) insgesamt 

2.000 m2 

2.300 m2 

4.300 m2 

4.514 m2 

280 m2 

178 m2 

4.972 m2 

Zusätzlich ist beabsichtigt, zwei Tiefgaragen mit einer BGF von 2.412 m2 zu errichten. 

6.2 Erschließungskosten 

Es sind Baumaßnahmen im Bereich der Rathausstraße (Ausbau) und Kleiner Kuhberg 
(Umbau) geplant. 

Die durch das Bauvorhaben direkt entstehenden Kosten im privaten wie im öffentlichen 
Raum (z. B. platzartige Erweiterung der Gehwegfläche am Kleinen Kuhberg) werden 
durch den Vorhabenträger im Rahmen des Durchführungsvertrages getragen. 

Die übrigen Kosten werden im Rahmen der Kommunalen Abgabensatzung bzw. durch 
Haushaltsmittel der Landeshauptstadt Kiel (Tiefbauamt) gedeckt. 

gez. Knut Baudewig 



U tnweltschutzamt 

Umweltbericht 

Landes- �hauptstadt Kiel * 

als Bestandteil der Begründung zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 950V 

- Rathausstraße -

Kiel-Mitte, östlich der Rathausstraße, 
zwischen Waisenhofstraße und Kleiner Kuhberg 

Stand: 07.04.2006 

1 Anlass und Umfang der Umweltprüfung...................................................... 1 
2 Planungsvorgaben, Planungsziele und ·Planinhalt..................... ... ..... ......... 2 
.3 Relevante Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung im Plan ............ 2 
4 Betrachtete Planungsvarianten ..................................................................... 2 
5 Wesentliche Auswirkung·en der Planun� auf die Umwelt: 

Bestand / Vorbelastung der Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB, 
Auswirkungsprognose für Planfall und Nullfall, Bewertung, 
Vermeidungs-; Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen .................. 2 
5.1 Schutzgut "Mensch"-............................................................................... 3 
5.2 Schutzgut "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete" ..... 4 
5.3 Schutzgut "Boden" ...................... : ............................................. :............ 5 
5.4 Schutzgut "Wasser" ............................................................................... 5 
5.5 Schutzgut "Luft" ..................... ; ....................... · ........................................... 6 
5.6 Schutzgut "Klima" ........................................ , ................................. : ........ 6 
.5.7 Schutzgut "Landschaft" ................... , ...................................................... 7

5.8 Schutzgut "Kulturgüter und sonstige Sachgüter".................................... 7

6 Berücksichtigung der Belange nach§ 1 (6) Nr. 7 e-h BauGB ..................... 8 
6.1 Darstellungen des·Landscha.ftsplans und anderer Fachpläne............... 8

6.2 Emissionsvermeidung (insb. Luftreinhaltung), Entsorgung, 
ressourcenschonende Energieversorgung und -nutzung ............ �·········· 8 

7 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Kenntnislücken .... · 8 
8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen......... 8 
9 Wesentliche umweltbezogene Gutachten und Fachbeiträge..................... 9 

1 O zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen ....................... 1 O 

1 Anlass und Umfang der Umweltprüfung · 

Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs ist die Schaffung der planungsrecht­
lichen Voraussetzungen für die Bebauung eines größtenteils brachliegenden Grundstücks 
im Innenstadtbereich. Das hierfür erforderliche Bauleitplanverfahren unterliegt der gesetzli­
chen Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Uinweltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-



Umweltbericht B-Plan Nr. 950V (Rathausstraße) 2 

den(§ 2 Abs. 4 Ba1,.1gesetzbuch - BaoGB-). Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Ab­
wägung zu berücksichtigen. 

2 Planungsvorgaben, Planungsziele und Planinhalt 

Der Flächennutzungsplan stellt das Gebiet als Wohnbaufläche bzw. - in einem geringen Anteil 
der Straßenfläche Kleiner Kuhberg - als Sonderbaufläche "Mehrzweckhalle" dar (Anschluss 
an das südlich gelegene Gelände der Ostseehalle). Der Entwurfsbeschluss für den Bebau­
ungsplan Nr. 950V datiert vom 02.02.2006. Ziel der Planung ist die gestalterische und städte­
bauliche Aufwertung des Bereichs unter Verwendung eines Entwurfs, der im Jahre 2003 im 
Rahmen eines Auswahlverfahrens prämiert worden war. 

Das Plangebiet umfasst ca. 0,43 ha. Es werden die folgenden Nutzungen festgesetzt: 
• Allgemeines Wohngebiet 1.995 m2 

• Verkehrsflächen 2.298 m2 

3 Wese!1tliche Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung im Plan 

Gemäß Anlage zutn BauGB sind die in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, darzustellen. Die Art und Weise, 
in der die folgenden Ziele und die Umweltbelange bei der Planaufstellung berücksichtigt wur­
den, ist den Kapiteln 5 und 6 des Umweltberichts zu entnehmen: 

• Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§§ 1, 2 Bundesnatur­
schutzgesetz - BNatSchG -, § 1 Landesnaturschuttgesetz- LNatSchG -), der Wasser­
wirtschaft (§ 1 a Wasserhaushaltsgesetz, § 2 Landeswassergesetz) und des Bodenschutzes

(§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz,§ 1 Landesbodenschutz- und Altlastengesetz);
• Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; Vorrang für die Wiedernutzbar­

machung von Flächen und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung (§1 a BauGB);
• Vermeidung und; soweit erforderlich, Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun­

gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
(§ 1a BauGB, Eingriffsregelung nach dem BNatSchG und dem LNatSchG);

• Einhaltl,1rig der Schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung (DIN
1 ß005, Teil 1 , Beiblatt);

• Schützgutbezogene Ziele des Kieler Landschaftsplans (2000); Darstellungen des Regional­
plans und des Landschaftsrahmenplans;

• Kieler Umweltqualitätszielkatalog (1993) und Fortschreibung "Umweltbezogene Ziele und
Grundsätze" (1999).

4 Betrachtete Planungsvarianten 

Staodortalternativen sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht zu prüfen. 
Eine grundsätzlich andere Anordnung von Baukörpern sowie abweichende Erschließungs­
möglichkeiten drängen sich aufgrund des notwendigen Anschlusses an die vorhandene Be­
bauung nicht auf. Andere Entwürfe, die anlässlich des o.g. Auswahlverfahrens vorgestellt 
wurden, unterschieden sich in ihren umweltrelevanten Merkmalen nicht wesentlich von dem 
gegenwärtig verfolgten Planungskonzept. 

5 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf die Umwelt: 
Bestand / Vorbelastung der Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB, 
Auswirkungspro9nose für Planfall und Nullfall, Bewertung, 
Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

An dieser Stelle werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB dargestellt und bewertet. Die Auswirkungen auf 
die Schutzgüter ergeben sich dabei aus den Eigenschaften des Vorhabens und deren Ver­
knüpfung mit der heute vorgefundenen Situation am Stand9rt (Empfindlichkeit bzw. Vorbe-
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lastung). Für jedes Schutzgut findet, soweit zutreffend, die folgende Gliederung Anwendung: 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
• Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
• Prognose bei Nichttlurchführung der Planung
• Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
• Bewert:ung

Grundlage für die Bewertung ist der Vergleich mit der voraussichtlichen Entwicklung des 
Gebiets bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante). 

Für die Schutzgü,er werden jeweils die folgenden Bewertungskategorien verwendet: 

Umweltverträglich: Die Planung hat keine oder nur unerhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen. 

Erhebliche Auswirkungen: Es ist mit deutlichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern zu 
rechnen. Für eine sachgerechte Abwägung ist eine sorgfältige 
Auseinandersetzung mit die�en Planungsfolgen erforderlich. 

Nicht umweltverträglich: Es stnd schwerwiegende Umweltauswirkungen zu erwarten, 
z.B. infolge von Grenzwert-/ Richtwertüberschreitungen oder
sonstiger Nichterfüllung konkreter rechtlicher Anforderungen.

Die Darstellung von Wechselwirkungen erfolgt schutzgutbezogen, soweit erforderlich. 

5.1 Schutzgut "Mensch" 

Es wird hier lediglich der Wirkungsbereich "Lärm" betra�htet. 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
Von der Bebauung im Plangebiet g(;lhen derzeit keine nennenswerten Schallemissionen aus.
Die durch Verkehrslärm verursachte Vorbelastung liegt im Bereich der Kreuzung Rathaus­
straße / Kleiner Kuhberg sowohl tags (bis über 70 dB[A]) als auch nachts (bis über 60 dB[A))
deutlich über den OriE;mtierungswerten der DIN 18005 für WA-Gebiete (55 tags/ 45 nachts).
Die Vorbelastung überschreitet damit sogar deut/ich die Werte der DIN 18005 für Gewerbe­
gebiete (65 tags/ 55 nachts).

• Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Nach Umsetzung der Planung ist zu erwarten1 dass der gebietsbezogene Quell-/Zielverkehr 
im Verhältnis zur Gesamt-Verkehrsbelastung von untergeordneter Bedeutung sein wird. Die 
Eckbebauung wird einen Teil des Verkehrslärms der Straße Kleiner Kuhberg von den Gebäu­
defronten der oberen Rathausstraße fernhalten. Im Plangebiet und in der Umgebung ist nicht 
mit einer hörbaren Lärmpegel-Zunahme als Folge der Bauleitplanung zu rechnen. Allerdings 
werden durch die Planung neue Betroffenheiten geschaffen, indem eine Wohnnutzung in ei­
nem stprk lärmbelasteten Gebiet vorbereitet wird. Eine Schalltechnische Untersuchung pro­
gnostiziert eine Lärmbelastung an den künftigen straßehseitigen Fassaden von maximal 78 
dB(A) tags/ 68 dB(A) nachts (AKUSTIK-LABOR KIEL, 2005), d.h. eine Überschreitung der anzu­
wendenden Orientierungswerte von über 20 dB(A). ·Auf der straßenabgewandten Hofseite der 
geplanten Gebäude dagegen werden mit maximalen Beurteilungspegeln von 53 dB(A) tags / 
44 dB(A) nachts die Orientierungswerte für WA-Gebiete eingehalten. 

• Pt'ognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre nach dem Zulässigkeitsmaßstab des § 34 BauGB
eine Bebauung des Gebiets möglich, die sich unter Lärmaspekten (Emission und Immission)
nicht wesentlich von dem gegenwärtig in der Bauleitplanung verfolgten Nutzungskonzept un­
terscheidet.
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• Vermeidungs-. Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
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Derartige Maßnahmen sind, 'soweit es emissionsseitige Auswirkungen der aktuellen Planung
betrifft, nicht erforderlich und nicht .vorgesehen. Der durch die Wohngebietsausweisung ent­
stehende immissionsseitige Konflikt (künftige Wohnnutzung in einem Gebiet mit hoher Vor­
belastung durch Verkehrslärm) wird durch die Festsetzung von passiven Schallschutzmaß­
nahmen für straßenseitige Gebäudeteile gemindert, da aktive Schallschutzmaßnahmen aus
städtebaulichen und räumlichen Gründen nicht durchführbar sind. Die textliche Festsetzung
Nr. 2 bestimmt, c,iass Fenster und andere straßenseitig orientierte Außenbauteile bestimmte,
gemäß Schalltechnischer Untersuchung erforderliche Rw-Werte (= bewertetes Schalldämm­
Maß) aufweisen müssen. Die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sind
zu erfüllen.

Auch in der Grundrissgestaltung wird die hohe Lärmvorbelastung berücksichtigt; im Bereich 
des Haupttraktes der Neubebauung (Rathausstraße 11-" 15) wird zur Straßenseite hin ein ver­
glaster Laubengang entstehen, der die dahinter liegend� Fassade schützt. Am Kopfgebäude 
(Kleiner Kuhberg 40) ist diese Minderungsmaßnahme nicht vorgesehen. Gen�rell ist beabsich­
tigt, Aufenthaltsräume vorwiegend zur straßenabgewandten Gebäudeseite hin zu orientieren. 

• Bewertung
Emissionsseitig wird die aktuelle Pfan4ng keine negativen Auswirkungen haben. Allerdings
entsteht durch die Wohngebietsausweisung ein imrilissionsseitiger Konflikt (künftige Wohn­
nutzung in einem Gebiet mit hoher Vorbelastung clurch Verkehrslärm), der durch die vorge­
sehenen passiven Schallschutzmaßnahmen nicht vollständig beseitigt werden kann, da der
fachliche Maßstab für den Schallschutz im Städtebau, die DIN 18005, sich auf einen Außen­
pegel bezieht, also quasi die Verhältnisse "am geöffneten Fenster" qewertet.

Vor diesem Hintergrund wäre die gegenwärtige Planung eigentlich als unverträglich für das 
Schutzgut Mensch zu bezeichnen, da trotz der architektonischen urid baulichen Minderungs­
maßnahmen das Ziel der konfliktfreien Wohnnutzung nach den Vorgaben der DIN 18005 weit 
verfehlt wird. Allerdings ist für die Bewertung der.Vergleich mit der voraussichtlichen Entwick­
lung des Gebiets bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) maßgeblich. In diesem Fall 
wäre eine Bebauung des Gebiets nach § 34 BauGB möglich, die unter Emissions- und Immis­
sionsaspekten dem derzeitigen Nutzungskonzept praktisch entsprechen würde. Nur unter die­
sem Gesichtspunkt ist die aktuelle Planung noch als umweltverträglich einzustufen. 

5.2 Schutzgut "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete" 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
Der heute unbebaute Teil des Plangepiets stellt sich als typische-Stadtbrache mit vereinzeften
anthropogenen Gehölzbiotopen und sporadischer krautiger Vegetation dar. Insbesondere im
nördlichen Teil des Plangebiets so'.iyie entlang der Straßenfront Kleiner Kuhberg sind stadtbild­
prägende Gehölze vorhanden, die zum Teil unter den Schutz der Baumschutzsatzung fallen.
Aus faunistischer Sicht ist das Gebiet als geringwertig einzustufen; allerdings sind vereinzelte
Vorkommen geschützter Tierarten möglich.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes sind in der näheren Umgebung nicht vorhanden. 

• Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Die Umsetzung der Planung wird zu einer großflächigen Inanspruchnahme der bisher unbe­
bauten Flächen führen. Die dort heute vorhandene Vegetation sowie die Tierlebensräume
werden bis auf wenige Ausnahmen (3 Bäume am Kleinen Kuhberg) beseitigt. Die Betroffen­
heit geschützter Arten wird als gering eingestuft; das zuständige Landesamt für Natur und
Umwelt sieht keine Notwendigkeit, eine Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten auszu­
sprechen. Allerdings wird für den Abriss der bestehenden Gebäude eine zusätzliche Untersu­
chung zur Aktualisierung dieser Aussage für notwendig er�chtet (s.u.).

. -, ...... 

h .. 
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• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
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Bei Verzicht auf die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 950V wäre eine Bebauung des Ge­
biets nach § 34 BauGB möglich, die vergleichbare Folgen für die Lebensräume von Pflanzen
und Tieren hätte (einschließlich der Behandlung artenschutzrechtlicher Belange).

• Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Als Ausgleich für die Beseitigung der nach Baumschutzsatzung geschützten Gehölze sind im
Plangebiet 5 standortgerechte Ersatzbäume (Hochstämme) zu pflanzen. Um die Gefahr der
Beeinträchtigung geschützter Arten zu minimieren, wird in den Text des Bebauungsplans die
Empfehlung aufgenommen, die bestehenden Gebäude Rathausstraße 11 bzw. die Neben­
-gebäude rechtzeitig vor dem Abriss durch einen qualifizierten Biologen auf gebäudebrütende
Vögel (z.B. Mehlschwalben) untersuchen zu lassen. Im Falle derartiger Vorkommen wäre eine
Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten zu beantragen, um die Durchführung des
Plans sicherzustellen.

• Bewertung
Die Inanspruchnahme der überplanten Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten sowie die
Beseitigung (und der Ersatz) der nach Baumschutzsatzung geschützten Gehölze stellen auf­
grund der geringen Wertigkeit des heutigen Zustands eine ebenfalls nur geringfügige, klein­
flächige Beeinträchtigung der hier angesprochenen Schutzgüter dar und wären in derselben
Weise auch im Rahmen eines Bauvorhabens nach § 34 BauGB möglich. Die Planung ist als
umweltverträglich einzustufen.

5.3 Schutzgut "Boden" 

• Derzeitiger Zustand/ Vorbelastung
Der bisher unbebaute und unversiegelte Teil des Plangebiets ist als schütter bewachsene
Ruderalfläche zu charakterisieren, deren Oberfläche und Untergrund stark anthropogen be­
einflusst ist (Aufschüttungen, Verdichtung). Das Vorhandensein einer natürlichen Boden­
schichtung ist nicht zu erwarten.:- Es sind keine Altlasten (bzw. Verdachtsflächen) bekannt.

• Bau-. anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
• Prognose bei Nichtdurchführurig der Planung
• Vermeidungs-. Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Die Umsetzung der Planung wird im Bereich d.er Neubebauung zu einer großfläohigen Ver­
siegelung führen. Auch der größte Teil der nicht überbaubaren Fläche des WA-Gebiets wird
aufgrund der Anlage einer Tiefgarage kaum noch natürliche Bodenfunktionen bzw. einen na­
türlichen Bodenwasserhaushalt aufweisen. Eine vergleichbare bauliche Nutzung wäre auch
auf der Grundlage des § 34 BauGB möglich. Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind
nicht erforderlich und nicht vorgesehen.

• Bewertung
Die künftige Versiegelung steht nicht im Einklang mit den unter Punkt 3 aufgeführten Zielen
zum Schutz des Bodens und seiner Funktionen, wäre aber auch schon ohne die aktuelle

· Überplanung des Gebiets möglich. Zudem erfüllt die Planung ausdrücklich die gesetzliche
Anforderung, vordringlich lnnenbereichsflä,chen zu entwickeln, anstatt an anderer Stelle erst­
mals in Natur und Landschaft einzugreifen. In der Bilanz wird die Planung trotz der Beeinträch-

. tigung des Schutzguts "Boden" als umweltverträglich eingestuft.

5.4 Schutzgut "Wasser" 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
• Bau-. anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
• Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Oberflächengewässer sind im Plangebiet ni.cht vorhanden. Der Umfang der Grundwasserneu­
bildung dürfte im Plangebiet sehr gering sein; infolge der zunehmenden Versiegelung wird
sich die Grundwasserneubildungsrate weiter reduzieren. Eine Bebauung des Gebiets nach
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§ 34 BauGB hätte vergleichbare Folgen. Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.

• .Bewertung
Die geringfügige Reduzierung der Grundwasserneubildung widerspricht zwar im Grundsatz
den unter Punkt 3 aufgeführten Zielen zum Schutz des Grundwassers, ist aber aufgrund ihres
geringen Umfangs als unerheblich einzustufen. Hinsichtlich des Schutzguts "Wasser" ist die
Planung daher umweltverträglich.

5.5 Schutzgut "Luft" 

• Derzeitiger Zustand/ Vorbelastung
Die verkehrsbedingte Stickstoffdioxid-Belastung der Luft im Bereich des Plangebiets ist - für
Kieler Verhältnisse - relativ hoch (qualitative Abschätzung anhand folgender Parameter:
Durchschnittlicher täglicher Verkehr ca. 14.500 Kfz/Tag, Anteil Schwerlastverkehr ca. 6 %,
ungünstige Austauschbedingungen, Lichtsignalanlage an der Kreuzung Exerzierplatz).

• Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Durch den Baubetrieb sowie insbesondere nach Errichtung der Gebäude auf den bisher nicht
bebauten Flächen ist nicht mit einer relevanten Zusatzbelastung zu rechnen. Es ist keine er­
hebliche Veränderung der Luftqualität zu erwarten, da der gebietsbezogene Quell-/Zielverkehr
im Verhältnis zur Gesamt.cVerkehrsbelastung von untergeordneter Bedeutung sein wird. Aller­
dings werden in der Wirkungskette Verkehr - Luft - Mensch durch die Planung neue Betrof­
fenheiten geschaffen, indem eine Wohnnutzung in einem Gebiet mit relativ hoher Luftschad­
stoff-Vorbelastung vorbereitet wird.

• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre nach dem Zulässigkeitsmaßstab des § 34 BauGB
eine Bebauung des Gebiets möglich, die sich unter dem Aspekt der Luftschadstoff-Emission
und -Immission nicht wesentlich von dem gegenwärtig in der Bauleitplanung verfolgten Nut­
zungskonzept unterscheidet.

• Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Derartige Maßnahmen sind, soweit es.emissionsseitige Auswirkungen der aktuellen Planung
betrifft, nicht erforderlich und nicht vorgesehen. Der durch die Wohngebietsausweisung ent­
stehende immissionsseitige Konflikt (künftige Wohnnutzung in einem Gebiet mit relativ hoher,
aber nicht unzulässiger Vorbelastung durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe) wird durch die
Grundrissgestaltung berücksichtigt, indem Aufenthaltsräume vorzugsweise zu den straßen­
abgewandten Gebäudeseiten orientiert werden.

• Bewertung
Emissionsseitig wird die aktuelle Planung keine negativen Auswirkungen haben. Allerdings
entsteht durch die Wohngebietsausweisung ein_immissionsseitiger Konflikt (künftige Wohn­
nutzung in einem Gebiet mit relativ hoher Luftschadstoff-Vorbelastung), der durch die vorge­
sehene Orientierung der Aufenthaltsräume nicht vollständig beseitigt wird.

Für die Bewertung der Planung ist der Vergleicn mit der voraussichtlichen Entwicklung des 
Gebiets bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) maßgeblich .. ln diesem Fall wäre 
eine Bebauung des Gebiets nach § 34 BauGB möglich, die unter Emissions- und Immissions­
aspekten dem derzeitigen Nutzungskonzept praktisch entsprechen würde. Unter diesem Ge­
sichtspunkt ist die aktuelle Planung noch als umweltverträglich einzustufen. 

5.6 Schutzgut "Klima" 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
· • Bau-, anlagen� und betriebsbedingte Auswirkungen
• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Vom heute unversiegelten Teil des Plangebiets dürften keine re_levanten klimatischen Aus-
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gleichswirkungen für angrenzende bebaute Flächen ausgehen. Durch die Überplanung sind 
nur unerhebliche Veränderungen des Lokalklimas zu erwarten. Dasselbe gilt für eine im Falle 
des Verzichts auf die aktuelle Planung zu erwartende Bebauung nach§ 34 BauGB. 

• Vermeidungs-. Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Die geplanten Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen (Baumpflanzungen, Schaffung von "Grün­
räumen" im Innenhof) werden zur Minderung der geringfügigen lokalklimatischen Veränderun­
gen beitragen.

• Bewertung
Aufgrund der Geringfügigkeit der Beeinträchtigung steht die Planung im Einklang mit den un­
ter Punkt 3 aufgeführten Zielen zur Erhaltung eines möglichst günstigen Lokalklimas. Bezüg­
lich des Schutzguts "Klima;' ist die Planung daher als umweltverträglich zu bezeichnen.

5. 7 Schutzgut "Landschaft" 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
Der unbebaute Teil des Plangebiets stellt sich infolge der großteils fehlenden (intensiven) Nut­
zung als "unaufgeräumte" Brache dar, deren Anblick den Betrachter in dieser Innenstadtlage
positiv oder negativ überrascht. Aufgrund der Gebietsbeschaffenheit besitzen nur die kleinen

• Gehölzbestände und die Brachfläche eine untergeordnete Lebensraumfunktion. Das Gebiet
hat keine besondere Bedeutung für den Biotopverbund.

• Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Infolge der vorgesehenen Bebauung wird sich das Erscheinungsbild des Gebiets zum Stra­
ßenraum hin nachhaltig verändern und vereinheitlichen; der Hofbereich, der zum Teil als
Grünraum erlebbar sein soll, wird von der Rathausstraße und vom Kleinen Kuhberg aus nicht
einsehbar sein. Die vorhandenen Lebensräume von geringer Bedeutung werden durch das
vorgesehene Siedlungsgrün ersetzt.

• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Verzicht auf die Aufstellung des ßebauungsplans wäre eine Bebauung nach§ 34 BauGB
zu erwarten, die vergleichbare Auswirkungen.auf das Plangebiet hätte.

• Vermeidungs-. Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Die geplanten Pflanz- und Begrünungsmaßnahmeri (Baumpflanzungen, Schaffung von "Grün­
räumen" im Innenhof) werden zur Minderung des Verlustes von gewachsenen Grünstrukturen
beitragen.

• Bewertung
Die Veränderung des Stadtbildes durch Errichtung gebietstypischer Bauten auf bisherigen
"ungepflegten" Brachflächen und der Verlust einiger heute noch bestehender Grünstrukturen
sind subjektiv unterschiedlich zu bewertende Aspekte der anstehenden Bebauung. Angesichts
der Tatsache, dass die künftige planungsrechtliche Situation mit dEl!r heutigen (Bebaubarkeit
nach § 34 BauGB) unter Umweltaspekt�n absolut vergleichbar ist, ist die Planung bezüglich
des Schutzguts "Landschaft" als umweltverträglich zu bezeichnen.

5.8 Schutzgut "Kulturgüter und sonstige Sachgüter'' 

• Derzeitiger Zustand / Vorbelastung
Im f?langebiet befindet sich das Gebäude Kleiner Kuhberg 38; es handelt sich um ein Kultur­
denkmal nach § 1 Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein. In der Umgebung d_es Gebiets
befinden sich keine Kulturdenkmale.

• Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
• Prognose bei Nichtdurchführunci der Planung
• Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Es ist keine Beeinträchtigung der oben genannten Kulturdenkmale oder anderer Sachgüter
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zu erwarten. Dasselbe wäre auch bei Nichtdurchführung des Plans der Fall. Minderungs­
maßnahmen o.ä. sind daher nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

• Bewertung

8 

Die Planung steht nicht im Widerspruch zu den unter Punkt 3 aufgeführten Zielen: Im Hinblick
auf das Schutzgut "Kultur- und sonstige Sachgüter" ist sie daher als umweltverträglich zu
bezeichnen.

6 Berücksichtigung der Belange nach§ 1 (6) Nr. 7 e-h BauGB 

6.1 Darstellungen des Landschaftsplans und anderer Fachpläne 

Der Landschaftsplan stellt das Plangßbiet als Fläche für die Siedlungsentwicklung dar. Am 
südlichen Gebietsrand ist eine Grünverbindung dargestellt. Der Bebauungsplan widerspricht 
den Darstellungen des Landschaftsplans nicht. 

6.2 Emissionsvermeidung (insb. Luftreinhaltung), Entsorgung, 
ressourcenschonende Energieversorg�ng .._nd -nutzung 

B�i Umsetzung der Planung isi im Gebiet künftig mit riutzungstypischen Schallemissionen zu 
rechnen, die keine erhebliche Veränderung per bisherigen Situation bewirken werden (siehe 
Punkt 5.1 ). Auch die Zunahme von Luftschadstoffemissionen wird als nicht erheblich einge­
stuft (siehe Punkt 5.5) . 

. Entwässerungstechnisch ist das Plangebiet erschlossen. Die Abfallentsorgung erfolgt durch 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel. Die Art der Elektrizitäts- und Heizenergieversorgung wird im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht festgelegt; auch bezüglich der Nutzung erneuerbarer Ener­
gien erfolgt keine Festsetzung im Bebauungsplan. 

7 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Kenntnislücken .

Soweit für die Umweltprüfung Fachbeiträge herangezogen wurden, handelt es sich um Ergeb­
nisse standardisierter Erhebungen bzw. Berechnungen (siehe Abschnitt 9). 

Prognoseunsicherheit auf der Ebene des Bebauungsplans: 
Die sichere Quantifizierung aller Arten von Umweltauswirkungen (z.B. Zunahme verkehrsbe­
dingter Immissionen) ist nicht möglich. Bei Vetzicht auf die Aufstellung des B-Plans Nr. 950V 
würde dass·elbe für oie Auswirkungen einer nach § 34 BauGB zulässigen Bebauung gelten. 

8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die folgenden Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind vorgesehen: 

12 bzw. 24 Monate nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 950V 

• Überprüfung: Wurden die im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen in der
vorgesehenen Weise und mit nachhaltigem Erfolg durchgeführt?

• Überprüfung: Wurden im Zuge der Baumaßnahme - abweichend von den Progno­
sen im Rahmen der Bauleitplanung - Beeinträchtigungen artenschutzrechtlicher
Belange erkennbar (z.B. aufgrund von Baumfällungen innerhalb der Schutzfrist)?

5 Jahre nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 950V 

• Überprüfung: Haben sich die immlssionsbezogenen Minderungsmaßnahmen
als wirksam erwiesen, oder gab es unerwartete immissionsbedingte Konflikte
oder Beschwerden?

/ 
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· Das Ergebnis der Überprüfungen wird in der Verfahrensakte dokumentiert.

9 Wesentliche umweltbezogene Gutachten und Fachbeiträge

Aus Anlass der Bauleitplanung wurden die folgenden umweltbezogenen Gutachten, Fach­
beiträge und Planunterlagen erstellt:

9 

• Faunistische Ersteinschätzung zum Vorkommen geschützter Arten im Gebiet des
künftigen 8-:Plans Nr. 950V.
LH KIEL, UMWELTSCHUTZAMT, 2005.

• Freiflächenplah.
BRIEN • WESSELS • WERNIN9, FREIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, Lübeck 2005.

• Quantitative Abschätzung der Immissionsbelastung durch Verkehrslärm im Gebiet
des künftigen 8-Plans Nr. 950V (Programmpaket IMMI 5.3.1 ).
LH KIEL, UMWEL TSCHUTZAMT, 2005.

• Qualitative Abschätzung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe im Gebiet
des künftigen B-Plans Nr. 950V (Programmpaket IMMI 5.3.1 ).
LH KIEL, UMWELTSCHUTZAMT, 2005.

• Schalltechnische Untersuchung zum Beib�uungsplan Nr. 950V (Rathausstraße) der
Landeshauptstadt Kiel, Programm Cadna/A 3.5.115.
AKUSTIK-LABOR KIEL, Kiel 2005.
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1 O zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens durchgeführte Umweltprüfung umfasst die 
Ermittlung, Darstellung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. 
Sie kommt für die Belange nach § 1 a Abs. (6) Nr. 7 a-d BauGB zu folgenden Ergebnissen: 

Schutzgut 

Mensch 
(Lärm) 

Tiere und Pflanzen 

Boden 

Wasser 

Luft 

Klima 

Landschaft 

Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter 

Bewertung des Vorhabens (mit kurzer Erläuterung) 

Umweltverträglich 
Starke Vorbelastung durch Verkehrslärm. Keine Erhöhung des 
Lärmpegels infolge der Planung, aber bleibender Konflikt trot� 
Schallschutzmaßnahmen. Bebauung nach§ 34 BauGB hätte 
dieselben immissionsseitigen Betroffenheiten zur Folge. 

Umweltverträgiich 
Inanspruchnahme von Grünstrukturen und Beseitigung von 6 ge­
schützten Bäumen, Pflanzung von 6 Ersatzbäumen. Keine Beein­
trächtigung besonders bzw. streng geschützter Arten absehbar. 
Bebauung nach § 34 BauGB hätte dieselben Auswirkungen. 

Umweltverträglich 
Großflächige Versiegelung, sinnvolle Nutzung einer brachliegen­
den Innenbereichsfläche. 

Umweltverträglich 
Unerhebliche Verringerung der Grundwasserneubildungsrate. 

Umweltverträglich 
Relativ hohe Vorbelastung durch verkehrsbedingte Luftschad­
stoffe. Keine erhebliche Veränderung der Luftqualität, aber blei­
bender Kpnflikt mit Wohnnutzung trotz Minderungsmaßnahmen. 
Bebauung nach § 34 BauGB hätte dieselben immissionsseitigen 
Betroffenheiten zur Folge. 

Umweltverträgli_ch 
Keine erhebliche Beeinträchtigung des Lokalklimas. 

Umweltverträglich 
Errichtung gebietstypischer Bauten, geringfügiger Verlust von 
Grünstrukturen. Keine Verschlechterung gegenuber dem heu­
tigen planungsrechtlichen Zustand. 

Umweltverträglich 
Keine feststellbare Beeinträchtigung. 

Belange nach § 1 a Abs. (6) Nr. 7 e-h BauGB: 

• Nutzungsbezogene Darstellungen des .Landschaftsplans oder anderer Fachpläne
stehen der Planung nicht entgegen.

• Belange der Emissionsvermeidung, der Entsorgung sowie der ressourcenschonen­
den Energieversorgung und -nutzung stellen sich als unproblematisch dar.

bie in dieser Zusammenfassung aufgeführten Bewertungen beruhen ausschließlich auf der 
Betrachtung umweltbezogener Auswirkungen des Bebauungsplans. Ihnen sind in der bauleit­
planerischen Abwägung alle anderen öffentlichen und privaten Belange gegenüberzustellen. 
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Zusammenfassende Erklärung 

Kiel, 18.10.2006 
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� 6 26 68 

über die Art und Weise der Berücksichtigung im Bebauungsplan Nr. 950 für das Bau­
gebiet Kiel-Vorstadt, Rathausstraße, Kleiner Kuhberg von 

a) Umweltbelangen

Die Bewertung der Umweltauswirkungen im Umweltbericht ergibt, dass alle geprüften Belan­
ge als umweltverträglich eingestuft werden. Hierbei handelt es sich um folgende Schutzgü­
ter: 

Schutzgut "Mensch 
Schutzgut "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete 
Schutzgut "Boden 
Schutzgut 'Wasser 
Schutzgut "Luft 
Schutzgut "KJima 
Schutzgut "Landschaft 
Schutzgut "Kulturgüter und sonstige Sachgüter_ 

Die Darstellungen des Landschaftsplans und anderer Fachpläne stehen dem Bebauungs­
plan Nr. 950 nicht entgegen. 

b) Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 950 hat in der Zeit vom 14.02.2006 bis zum 
14.03.2006 öffentlich ausgelegen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 07.02.2006 über die öffentliche Auslegung informiert und um 
Stellungnahme gebeten. Für den Bebauungsplan Nr. 950 gingen keine Stellungnahmen ein. 

Angabe der Gründe, warum der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 950 umfasst die Grundstücke Kleiner Kuh­
berg Nr. 36 - 40 und Rathausstraße Nr. 11-15. Der zu beplanende Bereich war mit Ausnah­
me des baufälligen und zum Abriss vorgesehenen Wohngebäudes Rathausstraße 11 unbe­
baut. Die städtebauliche Aufwertung und Neugestaltung dieses innenstadtnahen Bereiches 
ist Ziel der Planung. Daher kamen keine anderen Standorte zur Realisierung des Vorhabens 
in Betracht. Für eine Abwägung fehlte somit die Grundlage. 

de Jonge 
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